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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

In der Wintersession 2016 behandelte die kleine Kammer als Erstrat eine
parlamentarische Initiative der UREK-SR zur Streichung von Vorrängen im
grenzüberschreitenden Übertragungsnetz. Diese Änderung im Stromversorgungsgesetz
soll die Vorränge zugunsten der Grundversorgung und der erneuerbaren Energien
streichen. Diese würden sich in der Praxis nicht bewähren und seien systemfremd,
versicherte Werner Luginbühl (bdp, BE) im Namen der Kommission, welche die
parlamentarische Initiative einstimmig zur Annahme empfahl. Nachdem auch
Bundesrätin Leuthard dargelegt hatte, dass sie die Gesetzesänderung begrüsse, trat der
Ständerat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein und nahm sie einstimmig (bei 2
Enthaltungen) an. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
NIKLAUS BIERI

Energiepolitik

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2015
NIKLAUS BIERI
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Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 2

In der Sommersession 2016 kam der Ständerat auf die Energiestrategie 2050 zurück.
Der Präsident der UREK-SR, Werner Luginbühl (bdp, BE), wies bei der Eröffnung der
Debatte darauf hin, dass die Differenzbereinigung nur schleppend vorangehen und
weiterhin 15 Differenzen bestehen würden, jedoch nur vier Differenzen als
schwerwiegend anzusehen seien. Gerade in der ersten Differenz, dem Richtwert zum
Zubau erneuerbarer Energien, hielt der Ständerat am eigenen, tieferen Wert fest. Die
zweite (eine nach Luginbühl gewichtige) Differenz bestand beim Verhältnis von
Kraftwerksanlagen und Landschaftsschutz. Die Kommissionsmehrheit wollte an der
ständerätlichen Fassung festhalten, welche das nationale Interesse an Energieanlagen
als "grundsätzlich gleichrangig" zum Landschaftsschutz stellt (und nicht als
"gleichrangig", wie der Nationalrat dies beschloss) und in Differenz zum Bundesrat auch
festhält, dass der "Kern des Schutzwertes" eines geschützten Objekts nicht verletzt
werden dürfe. Eine Minderheit Vonlanthen (cvp, FR) wollte gemäss Bundesrat
beschliessen, da der "Kern des Schutzwertes" ein unbestimmter Rechtsbegriff sei und
damit Rechtsunsicherheit verursache. Die Minderheit setzte sich mit 31 zu 12 Stimmen
bei 2 Enthaltungen durch und verkleinerte damit die Differenz zum Nationalrat. In der
Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung netzgebundener Energie hielt der
Ständerat an der bundesrätlichen Fassung fest und hielt also die Differenz zum
Nationalrat aufrecht: Die Abnahmepflicht soll nur für Anlagen bis zu einer Leistung von
3 Megawatt gelten. In der Differenz zur Förderuntergrenze bei Wasserkraftanlagen
schwenkte der Ständerat auf die Fassung des Nationalrates ein: Wasserkraftwerke
sollen erst ab einer Leistung von einem Megawatt gefördert werden. Die Minderheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2016
NIKLAUS BIERI
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Vonlanthen (cvp, FR) wurde der Kommissionsmehrheit mit 26 zu 18 Stimmen (keine
Enthaltungen) vorgezogen. Der Nationalrat hatte die Möglichkeit, den Vergütungssatz
für eingespeiste Energie durch eine Auktion zu ermitteln, gestrichen. Der Ständerat
hielt aber daran fest, da Auktionen aus ökonomischer Sicht sinnvoll seien. Auch bei den
vom Nationalrat gestrichenen Sanktionen bei Nichterreichen der Produktionsziele hielt
der Ständerat an seinem früheren Entscheid gemäss Bundesrat fest. Der Ständerat
übernahm das Marktprämienmodell des Nationalrates zur Stützung der
Grosswasserkraft, jedoch ohne die Zweckbindungsklausel und mit einem zusätzlichen
Artikel, welcher den Bundesrat verpflichtet, dem Parlament bis 2019 einen
Erlassentwurf für die Einführung eines marktnahen Modells vorzulegen. Auch beim
Artikel zum Auslaufen der KEV folgte der Ständerat dem Nationalrat. In der Frage von
Regelungen zu Heizungen und Grossfeuerungen hielt die kleine Kammer jedoch am
Streichen des Artikels 45a fest, um die Kompetenzenordnung zwischen Bund und
Kantonen nicht zu stören. Während die Kommissionsmehrheit die Anrechenbarkeit von
Biogas als erneuerbare Energie regeln wollte, störte sich eine Minderheit Vonlanthen
(cvp, FR) am bürokratischen Aufwand, den eine solche Regelung mit sich bringen
würde. Obschon auch Bundesrätin Leuthard darum bat, der Minderheit zu folgen und
gemäss Nationalrat und Bundesrat zu entscheiden, obsiegte die Kommissionsmehrheit
mit 22 zu 18 Stimmen und erhielt damit die Differenz. Auf die Linie des Nationalrates
schwenkte der Ständerat in der Frage der Verknüpfung von Energiestrategie 2050 und
Atomausstiegs-Initiative ein: Obschon die Energiestrategie 2050 auch als
Gegenvorschlag zur Atomausstiegs-Initiative der Grünen gedacht ist, soll mit der
Publikation im Bundesblatt nach der Schlussabstimmung nicht auf die Volksabstimmung
über die Initiative gewartet werden. Mit dem Ablauf der maximal möglichen
Verlängerungsfrist kommt die Atomausstiegs-Initiative im November 2016 zur
Abstimmung. Die Aufhebung der Verknüpfung der beiden Geschäfte sei deshalb ohne
Nachteil und erlaube es, das Gesetz rund ein halbes Jahr früher in Kraft zu setzen, als
bei Beibehaltung der Verknüpfung, betonte Bundesrätin Leuthard in dieser Frage. Die
Minderheit Cramer (grüne, GE) setzte sich nach diesem Votum mit 25 zu 17 Stimmen
gegen die Kommissionsmehrheit durch, welche an der Verknüpfung der Geschäfte
festhalten wollte. In der Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten - der nach Luginbühl gewichtigsten
Differenz - stellte sich die UREK-SR gegen die vom Nationalrat vorgesehenen
"Steuergeschenke", da ein Steuerausfall von mehreren hundert Millionen Franken
resultieren würde, die Mitnahmeeffekte gross seien und der Nutzen im Vergleich zu
Subventionen gering ausfalle. Die Kommission beantragte dem Rat daher, den Artikel
komplett zu streichen. Eine Minderheit Schmid (fdp, GR) störte sich jedoch daran, dass
Sanierungen von alter Bausubstanz steuerlich absetzbar seien, die Abrisskosten aber
nicht - dies sei unlogisch, zumal ein Ersatzneubau energetisch besser sei, als ein
sanierter Altbau. Der Minderheitsantrag sah deshalb vor, die Abrisskosten in die Liste
der abzugsberechtigten Sanierungsmassnahmen aufzunehmen. Diesem Vorschlag, der
auch als Brücke zum Nationalrat gedacht war, stimmte der Rat mit 26 zu 14 Stimmen bei
4 Enthaltungen zu. Eine letzte kleine Differenz blieb bestehen im
Stromversorgungsgesetz: Der Ständerat hielt an einem Zusatz fest, der verhindern soll,
dass Kleinstproduzenten ein hohes Netzentgelt zahlen müssen. Der Nationalrat wird
sich in der Herbstsession 2016 wieder der Energiestrategie 2050 annehmen. 3

Am 19. September 2016 beriet erneut der Ständerat über die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050. Dessen UREK beantragte dem Rat, in allen fünf verbliebenen
Differenzen nachzugeben und dem Nationalrat zuzustimmen. Laut Werner Luginbühl
(bdp, BE)  hatte die Kommission diesen Entscheid mit Blick auf die Steuerausfälle, die
mit dem nationalrätlichen Vorschlag für den Steuerabzug von Rückbauten über drei
Steuerperioden anfallen, zähneknirschend gefällt. Allerdings wurde festgehalten, dass
sich auch der Nationalrat in dieser Sache bewegt hatte. Der Rat stimmte dem
Kommissionsantrag diskussionslos zu. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2016
NIKLAUS BIERI

Mit der Motion „Investitionsanreize für den langfristigen Erhalt der Schweizer
Stromproduktionsanlagen” will die UREK-SR den Bundesrat beauftragen, Vorschläge zu
unterbreiten, wie der Erhalt der Schweizer Produktionsanlagen im Energiebereich –
insbesondere der Wasserkraftwerke – durch Investitionsanreize sichergestellt werden
kann. Auslöser dieser Motion waren Zweifel der Kommission an diversen Annahmen des
BFE gewesen, wonach in Zukunft keine Versorgungslücken auftreten würden und im
Ausland stets genügend Strom für die Schliessung der im Winter aufgrund von
Nachfrageüberhang entstehenden Schweizer Stromlücke bestehe. Denn gemäss

MOTION
DATUM: 05.03.2018
MARCO ACKERMANN
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Kommissionssprecher Werner Luginbühl (bdp, BE) sei sowohl zu beachten, dass künftig
40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch die schrittweise
Ausserkraftsetzung der Atomkraftwerke wegfallen werde und die tiefen internationalen
Marktpreise die Anreize für Investitionen, vor allem auch in die Schweizer Wasserkraft,
senken würden.

Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da im Energiegesetz bereits
vorgesehen ist, dass alle 5 Jahre eine Lagebeurteilung der Stromversorgungssicherheit
vorgenommen wird und der Bund seit Januar 2018 unrentablen
Grosswasserkraftwerken während 5 Jahren eine Marktprämie von CHF 120 Mio. jährlich
zuspricht. In der Ratsdebatte wies Bundesrätin Leuthard ebenfalls auf die bestehenden
Subventionen hin und fügte hinzu, dass im Energiebereich stets hohe Renditen
bestehen würden und die Schaffung weiterer Anreize zur Erhaltung der Anlagen deshalb
nicht nötig sei. Die kleine Kammer nahm die Motion mit 39 Stimmen gegen 5 Stimmen
bei einer Enthaltung an. 5

Der Nationalrat folgte den Empfehlungen des Bundesrates und lehnte im März 2019 mit
117 zu 71 Stimmen bei 1 Enthaltung ein Postulat Grossen (glp, BE) ab, mit welchem der
grünliberale Nationalrat vom Bundesrat einen Bericht forderte, wie in der zweiten
Etappe der Energiestrategie 2050 ein staatsquotenneutrales und für die Bevölkerung
und Wirtschaft möglichst verkraftbares, unbürokratisches und mehrheitsfähiges Klima-
und Energielenkungssystem auf Gesetzesebene eingeführt werden könnte. Die
Einführung von Lenkungsabgaben sei gemäss Grossen effizient und auch nötig, da die in
der ersten Etappe beschlossenen Fördermassnahmen befristet seien und es deshalb
einer effizienten Nachfolgelösung bedürfe. Die neue Umweltministerin Simonetta
Sommaruga plädierte im Namen des Bundesrates für eine starke Klimapolitik und
betonte die Wichtigkeit der aktuellen Totalrevision des CO2-Gesetzes. Jedoch
fokussiere dieses Postulat zu stark auf ein bestimmtes Element, zudem habe der
Bundesrat ein solches Lenkungssystem bereits im Jahr 2015 unter dem Namen Klima-
und Energielenkungssystem vorgeschlagen; es sei aber vom Parlament 2017 abgelehnt
worden. Gegen ein solches Postulat stimmten auch die 30 an der Abstimmung
teilnehmenden Nationalrätinnen und Nationalräte der FDP-Fraktion, was bei Jürg
Grossen gemäss Presse auf Kritik stiess, da die Parteispitze wenige Wochen zuvor
angekündigt hatte, eine grünere Politik betreiben zu wollen. 6

POSTULAT
DATUM: 05.03.2019
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2021 behandelte der Nationalrat eine Motion Grossen (glp, BE) zur
Anpassung der Netzregulierung an die Entwicklung von dezentralen Strukturen.
Konkret forderte der GLP-Politiker, dass Netznutzer und Netzbetreiber künftig verstärkt
mittels flexiblen Preisen auf die Belastung von Stromnetzen reagieren können. Da mit
der Energiestrategie 2050 mehr Strom in dezentralen Strukturen (beispielsweise
Solaranlagen in den Alpen) produziert werden wird, soll mithilfe von Preissignalen eine
möglichst effiziente Nutzung der bestehenden Netzkapazitäten angestrebt und ein
unnötiger und teurer Netzausbau (zur Erhöhung der Kapazitäten) vermieden werden. So
ist das bestehende Netz stärker darauf ausgerichtet, Kapazitäten zwischen den
zentralen Stromproduktionsstätten und den grossen Verbrauchszentren
bereitzustellen. Wenn künftig aber Strom an vielen verschiedenen Orten –
beispielsweise auf Dächern mit Fotovoltaikanlagen – produziert wird, werden die Netze
künftig anders belastet. Das Ziel der Motion ist es demnach, möglichst mit den
bestehenden Kapazitäten zu arbeiten und zeitliche Schwankungen in der Nutzung zu
glätten. Würden Spitzenzeiten nicht geglättet, wären grosse Investitionen in den
Netzausbau nötig. Die «Netztarifierung muss dringend weiterentwickelt werden, damit
anstelle von Anreizen für teure Netzverstärkungen, so wie es heute ist, Anreize für eine
effiziente Netznutzung, für eine dezentrale Produktion, für eine dezentrale Speicherung
und für Quartierstromlösungen sowie zur Nutzung von Flexibilitäten gesetzt werden»,
begründete der Berner Nationalrat seinen Vorstoss vor dem Plenum. Wie
Energieministerin Simonetta Sommaruga im Rat erläuterte, begrüsse der Bundesrat das
Ansinnen sehr und sehe die Herausforderungen, die mit der dezentralen
Stromproduktion einhergehen. Der Bundesrat lehne aber den Vorstoss ab, da im
Mantelerlass zur Revision des StromVG und des EnG bereits Massnahmen zur Steigerung
der Effizienz der Stromnetze vorgesehen seien und die Vorlage bereits an den
Ständerat überwiesen worden sei. Die Bundesrätin schlug deshalb vor, entsprechende
Ideen im Rahmen der Beratungen zu diesem wichtigen Revisionspaket einzubringen
und die bereits vorgeschlagenen Massnahmen genauer zu betrachten, bevor weitere
Gesetzesanpassungen ins Auge gefasst würden. Die Mehrheit der grossen Kammer
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wollte an der Motion festhalten und überwies die Motion mit 141 Stimmen zu 53
Gegenstimmen bei 1 Enthaltung an den Ständerat. Die Gegenstimmen stammten
allesamt aus der geschlossenen SVP-Fraktion. 7

Netz und Vertrieb

Le Conseil national a adopté en septembre un postulat Grossen (pvl, BE) portant sur la
sécurité des investissements dans le secteur de l’électricité. Par cette décision, le
Conseil fédéral a été chargé d’examiner si des conditions-cadres contraignantes (telles
que des normes pour les applications «smart-grid») devaient être mises en place afin
d’assurer le développement des réseaux électriques. 8

POSTULAT
DATUM: 26.09.2013
LAURENT BERNHARD

Mit der Annahme des Entwurfs zum Um- und Ausbau der Stromnetze genehmigte der
Ständerat im Dezember 2016 auch die Abschreibung des Postulates Grossen (glp, BE)
zur Investitionssicherheit für Stromversorger.

POSTULAT
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI

Mittels eines Postulats forderte Nationalrat Jürg Grossen (glp, BE) vom Bundesrat einen
Bericht, der aufzeigen soll, wie hoch der jährliche Energieverbrauch von steuerbaren
Geräten wie Elektroboiler, Speicherheizungen, Wärmepumpen, Pumpspeicher usw. in
der Schweiz ist. Hintergrund dieses Begehrens war die Frage nach der Vereinbarkeit der
Förderung erneuerbarer Energien, wie sie im ersten Massnahmenpaket der
Energiestrategie 2050 festgehalten ist, und dem heutigen, über den Tagesverlauf
schwankenden Stromkonsumverhalten. Mit der Förderung der alternativen
Energiequellen (v.a. Sonne und Wind) und der geplanten Abschaltung der
Atomkraftwerke wird die konstante Stromproduktion (Bandstrom) teilweise wegfallen
und die Energieproduktion wird ebenfalls über den Tagesverlauf schwanken. Schon seit
längerer Zeit drosseln die Stromanbieter mittels der Rundsteuertechnik den
Energieverbrauch von steuerbaren Geräten wie beispielsweise Boilern zu
Spitzennachfragezeiten, beziehungsweise stützen ihn bei Stromüberangebotszeiten,
um die Nachfrage an das Bandstromangebot anzupassen. In einer neuen Form soll nun
die Rundsteuertechnik auch bei den erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Der
geforderte Bericht soll zeigen, wie viel Strom solche steuerbaren Geräte gesamthaft
verbrauchen, wie viele Einschaltzyklen derzeit schon absichtlich in preisgünstigere
Stromüberangebotszeiten verschoben werden, welche Chancen und Risiken mit
weniger Bandstrom einhergehen und ob allfällige Massnahmen zu treffen sind, so etwa
ein Systemumbau bei der Rundsteuerung.

Der Bundesrat hatte im Vorfeld der Ratsdebatte zur Ablehnung des Postulats geraten
und dies mit dem Verweis auf den Bericht zum Postulat Nordmann begründet. In
diesem Bericht habe der Bund bereits viele Analysen zum Stromverbrauch
vorgenommen, jedoch keine Analysen zum Stromverbrauch über den Tagesverlauf
gemacht, wie dies das vorliegende Postulat erfordere. Eine Untersuchung über den
Tagesverlauf würde einen grossen Aufwand mit sich bringen. Im Rat betonte
Bundesrätin Doris Leuthard, dass diese Untersuchung zudem ein «Business Case» sei,
also wirtschaftliche Interessen seitens der Strombranche an einer solchen Analyse
bestünden, und es deshalb im Sinne einer Schonung der Bundesressourcen nicht die
Aufgabe des Staates sei, hier aktiv zu werden. Grossen vertrat hingegen die Meinung,
dass das BFE die Daten mit geringem Aufwand einfach zusammentragen könne, da beim
Einbau solcher Geräte diverse Formulare auszufüllen seien und die Angaben zum
Stromverbrauch bei den Unternehmen bereits bestünden. Das Begehren schien die
Mehrheit der grossen Kammer, mit Ausnahme der SVP- und CVP-Fraktion zu
überzeugen, sodass der Nationalrat das Postulat mit 104 gegen 84 Stimmen bei 4
Enthaltungen annahm. 9

POSTULAT
DATUM: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN

Im Mai 2021 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht zum Postulat Grossen (glp, BE)
betreffend die Frage, wie hoch der jährliche Stromverbrauch von gesteuerten
Verbrauchern ist, also der Stromverbrauch von Geräten, die Konsumentinnen und
Konsumenten heute absichtlich (von den Elektrizitätswerken) auf Nachfrage-Randzeiten
verschieben (lassen) und damit beim sogenannten Demand-Side-Management (DSM)
bzw. bei der sogenannten Lastensteuerung mitmachen. Der Bundesrat räumte ein,
aufgrund fehlender Daten keine Antwort auf diese Frage geben zu können. Die
Stromleistung, die für DSM genutzt werden könnte, belaufe sich jedoch auf 530–870
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MW für das Abschalten und 590–960 MW für das Anschalten von DSM-Geräten. Mit der
allgemeinen Elektrifizierung (bspw. infolge der Zunahme der Elektromobilität oder dem
Ausbau von Wärmepumpen) werde die DSM-Menge in Zukunft noch ansteigen und der
Rundsteuerungstechnik – dem verwendeten Verfahren bei DSM, mittels welchen vom
Netzanbieter Frequenzimpulse über das bestehende Stromnetz ausgesendet werden –
eine grössere Rolle beigemessen werden. In der Schweiz seien derzeit noch zu wenig
Anreize und zu viele Hindernisse vorhanden, damit der Stromverbrauch solcher Anlagen
flexibler auf das schwankende Angebot (bspw. aufgrund von ungleichmässiger
Stromproduktion bei erneuerbaren Energien) angepasst werde. Im Rahmen des
Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien seien
entsprechende Massnahmen vorgesehen. Weiter erklärte der Bundesrat, dass nebst
DSM auch eine Sektorkopplung von Strom, Wärme und Mobilität angestrebt werden
sollte, damit der Energieverbrauch besser an den Wegfall der Bandenergie aus
Kernkraftwerkabschaltungen angepasst werden könne. Potenzial verortete der
Bundesrat auch beim Ausbau von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen sowie bei
dezentralen Steuermanagern und Energiespeichern. Allgemein hätten die
Energieperspektiven 2050+ gezeigt, dass die Schweiz den Strombedarf unter Beachtung
der Klimaziele auch ohne Bandenergie aus den Kernkraftwerken decken könne,
resümierte der Bundesrat. 10

D'après le député Jürg Grossen (pvl, BE), l'augmentation de la production d'énergie
renouvelable va également augmenter les besoins de flexibilité sur le réseau électrique.
En outre, ce renforcement des besoins en flexibilité risque d'être accru avec le non-
accord sur le marché de l'électricité avec l'Union européenne (UE) et la décentralisation
de la production électrique, avec des consommateurs également producteurs. Par
conséquent, il préconise une meilleure intégration des acteurs de petite ou moyenne
taille sur le marché de l'énergie de réglage. Actuellement, les conditions d'entrée sur
le marché de l'énergie de réglage sont adaptées uniquement à l'énergie hydraulique.
Ces conditions empêchent de facto une intégration des petits et moyens acteurs du
marché de l'énergie. Dans son argumentaire, le député rappelle également que le
Conseil fédéral avait souligné le potentiel d'une extension du marché de l'énergie de
réglage dans sa réponse au postulat 16.3890.
Pour sa part, le Conseil fédéral a préconisé le rejet de la motion. Il a d'abord précisé
que des discussions, sur la thématique de la flexibilisation du système électrique
étaient en cours au Parlement avec les débats sur la réforme de l'énergie (MCF 21.047).
Ensuite, il a indiqué que la responsabilité du marché de l'énergie de réglage relevait du
réseau Swissgrid, comme convenu dans la loi sur l'approvisionnement en énergie
(LApEl). Finalement, il a précisé qu'une participation directe des petits et moyens
acteurs n'était techniquement et logistiquement pas faisable.
Au Conseil national, la motion a été largement adoptée par 156 voix contre 27 et 7
abstentions. Uniquement des députés et députées UDC se sont opposées à la motion. 11

MOTION
DATUM: 21.09.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
(CEATE-CE) a recommandé, par 9 voix contre 1, le rejet de la motion du député
vert'libéral Grossen (pvl, BE). La motion souhaitait favoriser la production décentralisée
d'électricité renouvelable grâce à une libéralisation du marché, et donc une plus
grande marge de manœuvre au niveau de la tarification. Pour la CEATE-CE, la sénatrice
Baume-Schneider (ps, JU), a indiqué que le projet de loi fédérale relative à
l'approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (LApEl)
révisait partiellement la tarification électrique. Par exemple, elle a cité une révision de
la tarification qui permet aux gestionnaires de réseau d'utiliser des tarifs dynamiques.
Par conséquent, la CEATE-CE n'estime pas nécessaire d'ouvrir à nouveau la discussion.
La motion a été tacitement rejetée par les sénateurs et les sénatrices. 12

MOTION
DATUM: 06.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

L'initiative parlementaire du député Jürg Grossen (pvl, BE) a pour objectif d'accroître la
transparence et l'intégrité du marché suisse de gros de l'électricité. D'après le député
bernois, une plus forte transparence doit permettre non seulement de garantir des prix
équitables pour les consommateurs et consommatrices finales, mais également de
sanctionner les comportements fautifs comme les délits d'initiés et les manipulations
de prix. L'initiative parlementaire fait notamment écho à la forte hausse des prix de
l'électricité en Suisse. Le député bernois considère également qu'un renforcement de
la transparence permettrait d'attirer les investisseurs, ce qui dynamiserait les
investissements dans les énergies renouvelables et les rénovations d'infrastructures
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d'approvisionnement en électricité, afin de sécuriser l'approvisionnement en
électricité. L'initiative parlementaire charge donc le Conseil fédéral d'établir les bases
légales pour assurer une surveillance efficace du marché de gros de l'électricité.
La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil national (CEATE-CN) a adopté, en février 2023, l'initiative parlementaire par 21
voix contre 3. 13

Wasserkraft

Une motion Luginbühl (pbd, BE) demandant au Conseil fédéral d’établir, en
collaboration avec les cantons, un relevé national afin d’identifier les possibilités
d’exploitation de l’énergie hydraulique a reçu le soutien du parlement. 14

MOTION
DATUM: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD

Auf Antrag seiner Kommission gab der Ständerat in der Frühlingssession 2018 der
Berner Standesinitiative «Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie von
nationalem Interesse in Moorlandschaften» keine Folge. Das Hauptziel der Vorlage, die
Ermöglichung des Ausbaus der Grimselkraftwerke, sei in der Zwischenzeit aufgrund des
Bundesgerichtsentscheids vom 5. April 2017 schon erreicht worden. Zudem fände eine
solche Verfassungsänderung, die den Schutz der Moore und Moorlandschaften
tangieren würde, wohl kaum das doppelte Mehr, so Werner Luginbühl (bdp, BE) für die
Kommission. Die UREK-SR wolle aber die Möglichkeiten prüfen, im Rahmen der
bestehenden Verfassungsbestimmungen die Qualität der Schweizer Moore und
Moorlandschaften zu verbessern. Für letzteres Anliegen setzte sich auch Raphaël
Comte (fdp, NE) in einem kurzen Votum ein und erklärte, das Problem der schlechten
Moorqualität sei nebst der fehlenden Sensibilisierung der Bevölkerung vor allem auch
ein finanzielles. Der Schutz ebendieser Moore sei sehr wichtig und er bedankte sich,
dass sich die Kommission dieser zentralen Frage annehmen wolle.
Im Nachgang zu den Beratungen der Berner Standesinitiative beauftragte die
Kommission die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Berichts, der den Zustand der
Schweizer Moore aufzeigt. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
MARCO ACKERMANN

Nachdem der Bundesrat in seiner Botschaft vom Mai 2018 vorgeschlagen hatte, das
derzeit befristete Wasserzinsmaximum doch nicht auf CHF 80 pro Kilowatt
Bruttoleistung zu senken, sondern dieses in der Höhe von CHF 110 bis ins Jahr 2024
beizubehalten, zeigte sich im August auch die UREK-SR mit zehn zu zwei Stimmen mit
diesem Entscheid einverstanden. Eine Senkung des Wasserzinsmaximums hätte gemäss
deren Befürwortern den Vorteil, dass Wasserkraftwerksbetreiber entlastet und
Arbeitsplätze in den Bergregionen gesichert würden. Dem gegenüber standen jedoch
die Randregionen, die in der Vernehmlassung ein finanzielles und regionalpolitisches
Interesse an angemessen hohen Wassernutzungsentschädigungen geltend gemacht
hatten. Im Zentrum der bundesrätlichen Vorlage steht erstens die Änderung des
Wasserrechtsgesetzes mit der Weiterführung des oben erwähnten Zinses bis ins Jahr
2024. Zweitens soll gleichzeitig die von der nationalrätlichen Energiekommission
eingereichte Motion (14.3668) zur Wasserzinsregelung nach 2019 abgeschrieben
werden. Als dritter Punkt sah der Bundesrat in seinem Entwurf vor, dass bei
Investitionen in Wasserkraftanlagen die Wasserzinsen für einen Zeitraum von zehn
Jahren entfallen sollen. Damit soll ein gewisser Fördermechanismus für den Ausbau der
Wasserkraft Einzug haben. Als vierter Punkt sollen die Behördenzuständigkeiten bei der
Wasserkraftnutzung von Grenzgewässern präzisiert werden. Mit diesen vier Vorschlägen
des Bundesrates zeigte sich eine Mehrheit der Kommission einverstanden. In Ergänzung
zum bundesrätlichen Entwurf verlangte die Kommissionsmehrheit jedoch fünftens,
dass nach 2024 bei der Regelung der Wasserzinsabgabe ein fixer und ein variabler Teil
erarbeitet werden soll. Als letztes Element der Vorlage verlangte die
Kommissionsmehrheit zusätzlich, dass die bestehenden Regelungen weitergeführt
werden sollten, falls in der Revision des StromVG kein marktnahes Strommarktmodell
termingerecht in Kraft treten würde. Die UREK-SR nahm die gesamte Vorlage
schliesslich einstimmig bei einer Enthaltung an.

Obwohl es sich bei dieser Vorlage nur um eine Übergangsvorlage handelte, sorgte das
Thema Wasserrechtsgesetzesänderung in der Herbstsession 2018 im Ständerat für viel
Diskussionsstoff. Dabei wurden drei grosse Konflikte ersichtlich: Der erste Konflikt
behandelte die Frage nach der Höhe des Wasserzinsmaximums selber. Eine
Kommissionsminderheit Luginbühl (bdp, BE) plädierte im Rat dafür, das Maximum in
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Art. 49 Abs. 1 WRG nicht bei CHF 110 zu belassen, sondern dieses auf CHF 90 zu senken.
Die Minderheit begründete dies damit, dass die Probleme der Wasserkraft nicht einfach
nur auf ruinöse Unternehmensstrategien zurückzuführen seinen, wie dies gemäss
Martin Schmid (fdp, GR) die Mehrheit der Kantone in der Vernehmlassung angedeutet
hatte, sondern die Wasserzinsabgaben mit einem Anteil von beinahe einem Drittel der
Gestehungskosten einfach zu hoch seien und die Wasserkraftwerke dadurch
belasteten. Mit einer Senkung des Wasserzinses und der damit verbundenen
Unterstützung der Unternehmen könnten zudem Arbeitsplätze in den Randregionen
gesichert werden. Im internationalen Vergleich sei die Abgabe zudem viel zu hoch und
die Idee des Wasserzinses, einer Abgabe der Konsumenten an die Berggebiete, sei
schon in der NFA eingebunden. Gerade letzteres Argument konterte aber
beispielsweise Thomas Hefti (fdp, GL) vehement und unterstrich, man dürfe die NFA
und den Wasserzins nicht gegeneinander ausspielen, da dies zwei völlig verschiedene
Instrumente seien. 
Befürworter der 110-Franken-Obergrenze deuteten darauf hin, dass die jeweiligen
Kantone nicht gezwungen seien, die CHF 110 einzufordern. Sie könnten auch einen viel
tieferen Wasserzins berechnen, um die Wasserkraftwerke nicht aufs Spiel zu setzen und
sich dadurch selber zu schaden. Genannt wurden in der Diskussion beispielsweise die
Kantone Jura mit einem sehr tiefen Wasserzins von nur CHF 40 oder der Kanton Waadt
mit CHF 80. Einige Ratsmitglieder waren zudem der Meinung, dass eine Senkung des
Wasserzinses die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen nicht stärke und
man vielmehr auch auf das interne Verrechnungswesen schauen müsse. 
Die zwei weiteren Konflikte fanden sich in Art. 49 Abs. 1bis WRG. Gegenüber dem
Entwurf des Bundesrates hatte die Kommissionsmehrheit – wie schon in der Einleitung
angedeutet – zwei zentrale Änderungen vorgenommen. Eine davon war, dass sie im
Gesetz verankern wollte, dass der Bundesrat für die Zeit nach dem 1. Januar 2025 den
Wasserzins aus einem fixen und einem variablen Teil zusammenzusetzen habe. Bei
guter Geschäftslage würden so dank des variablen Teils den Bergkantonen grössere
Einnahmen zukommen, während in schlechten Zeiten die Wasserkraftunternehmen
weniger stark mit den Wasserzinsen belastet würden. Auch Bundesrätin Doris Leuthard
begrüsste die Festlegung dieser Ausgestaltungsvariante, da die Wissenschaft schon jetzt
erklärte, dass dies wohl die beste Variante sei und der Bund so viel Aufwand einsparen
könnte. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte dem Rat jedoch, dem Bundesrat
keine Vorgabe bei der Ausgestaltung des zukünftigen Wasserzinses im Rahmen der
Revision des StromVG zu machen. 
Zuletzt gab auch die von der Kommissionsmehrheit ergänzte Klausel im selben Absatz
zu reden, die besagt, dass das aktuelle Wasserzinsmaximum automatisch ab dem 1.
Januar 2025 verlängert würde, sollte das neue Strommarktmodell nicht rechtzeitig in
Kraft treten. Gegen eine solche, ihrer Meinung nach überflüssige, automatische
Weiterführung des bisherigen Regimes wehrten sich Roland Eberle (svp, TG) sowie
Robert Cramer (gp, GE). Diese Klausel sei ein falscher Anreiz, kein neues Marktmodell zu
schaffen, da den Bergkantonen bei einer Verweigerung neuer Marktmodelle eine
Weiterführung der bisherigen Praxis gesichert wäre. Für diese Automatisierung sprach
sich hingegen unter anderen Werner Hösli aus. Er argumentierte, dies sei eine
unbürokratische und effiziente Lösung, die eine erneute Debatte um den Wasserzins
bei Ausstehen eines neuen Marktmodells verhindern könne. 
In den Detailabstimmungen folgte die Mehrheit der kleinen Kammer in allen Anliegen
der Kommissionsmehrheit. So sprach sich der Ständerat mit 30 zu 13 Stimmen dafür
aus, das Wasserzinsmaximum bei CHF 110 zu belassen. Betreffend die Einführung des
flexiblen Wasserzinses fand sich eine knappe Mehrheit mit 22 gegen 20 Stimmen. Die
automatische Verlängerung des Wasserzinsmaximums erachteten 20 Ständerätinnen
und Ständeräte als sinnvoll, während sich 15 gegen eine solche aussprachen und fünf
sich in dieser Frage enthielten. Stillschweigend folgte der Rat in den übrigen
Bestimmungen dem Antrag der UREK-SR und schrieb auf Vorschlag des Bundesrates die
Motion der UREK-NR (Mo. 14.3668) ab. In der Gesamtabstimmung herrschte nebst fünf
Enthaltungen aber Einigkeit. 16

Während die UREK-SR der Genfer Standesinitiative «Schweizer Stauanlagen und
Wasserenergie retten» im November 2016 Folge gegeben hatte, war sie vom Nationalrat
im Herbst 2017 abgelehnt worden. Diesem Entscheid folgte im August 2018 auch der
Ständerat, nachdem die Mehrheit der UREK-SR die Meinung geändert und in ihrer
zweiten Sitzung mit 8 zu 4 Stimmen beantragt hatte, der Standesinitiative nun doch
keine Folge zu geben.
Der für die Mehrheit der Kommission sprechende Werner Luginbühl (bdp, BE) erklärte
im Rat, weshalb die Kommissionsmehrheit in der ersten Vorprüfung im November 2016
noch für die Standesinitiative gewesen war, sie jedoch zwei Jahre später verwerfen
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wollte: In der Zwischenzeit seien verschiedene Unterstützungsmassnahmen etabliert
worden. Konkret nannte er etwa die Marktprämie, die Investitionsbeiträge für den Bau
von Neuanlagen und Erweiterungen von Wasserkraftwerken im Zusammenhang mit der
Energiestrategie 2050, die Aufhebung der Durchschnittspreismethode für die
Grundversorgung sowie die anstehende Revision des Stromversorgungsgesetzes, mit
der ein neues Strommarktdesign entstehen soll. Zudem sei zwar eine Steuer auf nicht-
erneuerbare, importierte Energieträger auf den ersten Blick eine tolle Sache, jedoch
könne diese Abgabe einfach umgangen werden. Darüber hinaus sei sie nicht so ergiebig
wie oft angenommen und nicht vereinbar mit internationalem Handelsrecht.
Ganz anders sah dies der Genfer Ständerat Robert Cramer (gp, GE), der im Ständerat
eine links-grüne Kommissionsminderheit anführte. Es gehe bei dieser Standesinitiative
darum, dem Verursacherprinzip auch im Stromsektor Rechnung zu tragen. Der
bundesrätliche Bericht zeige, dass die Forderungen gemäss dieser Initiative umsetzbar
seien, sofern es keine Diskriminierung zwischen inländischer und ausländischer
Stromproduktion gebe. Im Standesinitiativtext sei keine solche Diskriminierung
vorgesehen, was somit die Steuereinführung ohne Probleme mit den internationalen
Verträgen vereinbaren liesse. Als die zwei wichtigsten Argumente für die Initiative
nannte der Genfer den Schutz und Erhalt der Schweizer Wasserkraftwerke – und somit
der wichtigsten inländischen, erneuerbaren Energieproduktion – sowie die Schaffung
von mehr Gerechtigkeit, indem nicht-erneuerbare Energien im Vergleich zu
erneuerbaren im Sinne des Verursacherprinzips teurer würden. Bei einem Folgegeben
könnten die Anliegen gemäss dieser Initiative zudem direkt in die Beratungen zur
bevorstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes Eingang finden. Die kleine
Kammer folgte jedoch der Mehrheit ihrer Kommission und gab mit 25 zu 11 Stimmen bei
4 Enthaltungen der Initiative keine Folge. Somit gilt dieses Geschäft für beide Kammern
als erledigt. 17

Kernenergie

Um das Postulat Müller (fdp, LU; Po. 18.3175) zu erweitern, reichte die UREK-SR im
November 2018 ein Kommissionspostulat «Dosisgrenzwerte bei Kernanlagen,
radioaktive Strahlung und Strahlenschutz» ein. Mit diesem Postulat forderte die
Kommission einen Bericht, der aufzeigt, welche konkreten Folgen die Änderungen der
Teilrevision der Kernenergieverordnung, der UVEK-Ausserbetriebnahmeverordnung und
der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung für die Bevölkerung haben. Vor allem die
neu festgelegten radioaktiven Grenzwerte sind dabei im Vergleich zu internationalen
Empfehlungen und Erkenntnissen aus der Wissenschaft zu beurteilen. Im Unterschied
zum Postulat Müller soll dieser Bericht konkret auf Befunde der Wissenschaft zu
ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich, auf jene aus der Medizin und auf die
Entwicklungen der radioaktiven Belastungen aus verschiedenen Quellen eingehen –
immer auch im Hinblick auf die Verhältnismässigkeit zwischen dem Schutz der
Bevölkerung und dem Nutzen der Anwendung von Technologien im Zusammenhang mit
Radioaktivität. Die Schweizer Strahlenschutzkonzepte sollen zudem im Bericht direkt
mit internationalen Standards und Richtlinien verglichen werden. Der Bundesrat
beantragte das Postulat – entgegen seinem Antrag vom Mai 2018 zum vorangehenden
Postulat Müller – zur Annahme.

In der Frühjahrssession 2019 debattierte die kleine Kammer die beiden Postulate
zusammen in einer Sitzung. Werner Luginbühl (bdp, BE), der für die Kommission sprach,
betonte die hohe Komplexität der Fragestellung. Er erklärte, dass sich die UREK-SR an
drei Sitzungen mit dem Geschäft Müller, das an die Kommission zur Vorberatung
zurückgewiesen worden sei, befasst habe. Die Kommission habe zudem umfangreiche
Anhörungen durchgeführt, was bei einer Vorberatung von Vorstössen eher unüblich sei.
Diese Anhörungen hätten aber nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt, weshalb die
Kommission einen erweiterten Bericht zu dieser Frage als sachdienlich erachte. Um
diese erforderlichen Informationen und Zusammenhänge für eine seriöse Beurteilung
zu erhalten, habe man folglich das vorliegende (dem Postulat Müller gegenüber etwas
weitreichendere) Kommissionspostulat eingereicht. Auf Grund dessen solle der
Bundesrat eine «wirklich unabhängige Expertenkommission», die auch ausländische
Experten beinhalte, mit der Behandlung der Fragestellung beauftragen, betonte
Luginbühl. Um dem erweiterten Kommissionspostulat, mit dem seine Anliegen
gleichermassen umgesetzt würden, den Vorrang zu geben, zog Müller in der Folge sein
Postulat (Po. 18.3175) zurück.
Ein umstrittener Punkt in der Ständeratsdebatte betraf die nur indirekt mit den
Postulaten in Zusammenhang stehende Frage, ob der Bundesrat eine Verordnung
ändern könne und/oder solle, wenn dazu gerade ein hängiges Gerichtsverfahren und

POSTULAT
DATUM: 18.03.2019
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.24 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



eine parlamentarische Debatte vorliegen. So hatte der Bundesrat per 1. Februar 2019
eine Verordnungsrevision in Kraft gesetzt, welche tiefere Anforderungen an den
Strahlenschutz im Gesetz konkretisiert und damit den Weiterbetrieb der AKWs
sicherstellt, obwohl sich in der Vernehmlassung diesbezüglich viele kritische Stimmen
gemeldet hatten, Müller in dieser Sache einen parlamentarischen Prozess in Gang
gesetzt hatte (Po. 18.3175) und gleichzeitig ein Bundesverwaltungsgerichtsentscheid
hängig war. Der ursprüngliche Postulant Damian Müller kritisierte dieses Vorgehen
deutlich: «Ich muss sagen, dass mich dieses Vorgehen überrascht hat und dass ich es
als schlechten Stil erachte, wenn die Kommission und einige Fachexperten für
Strahlenschutz derart übergangen werden!» Später fügte er hinzu, dass der Bundesrat
mit diesem Entscheid wenig Vertrauen in die hiesigen Gerichte gezeigt habe. Auch an
der Begründung des BFE und der damaligen Bundesrätin Doris Leuthard zur
Notwendigkeit einer raschen Verordnungsanpassung angesichts des hängigen
Gerichtsverfahrens und der dadurch drohenden Infragestellung sämtlicher AKWs in der
Schweiz – je nach geltendem Grenzwert bzw. je nach Gerichtsentscheid hätten die
AKWs die Vorgaben nicht mehr erfüllen können und ihren Betrieb (vorübergehend)
einstellen müssen – fand Müller keinen Gefallen. Kommissionssprecher Luginbühl
erachtete das Vorgehen des Bundesrates hingegen als legitim. 
Die neu für die Energiepolitik zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga
beanspruchte das Schlusswort für sich, sprach von einer Blickrichtung nach vorne und
befürwortete das Postulat, das mittels einer sachlichen Überprüfung von unabhängiger
Seite in der Bevölkerung wieder Vertrauen im Bereich Strahlenschutz schaffen solle.
Der Ständerat nahm daraufhin das komplexe Postulat, welches das Thema der Kontrolle,
des Vertrauens und der Zuständigkeiten im Nuklearbereich stark tangiert,
stillschweigend an. 18

Alternativenergien

Le Conseil des Etats a approuvé une motion Luginbühl (pbd, BE) proposant de modifier
la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) de sorte à autoriser le transport sur de
grandes distances d’énergie thermique produite dans une installation agricole. Selon
le système élaboré par les chambres pour l’électricité produite à partir de biomasse
dans les installations agricoles lors de la récente révision de la LAT, il s’agit d’adapter la
législation pour permettre l’injection d’énergie thermique (produite en zone agricole)
dans un réseau de chauffage à distance (destiné aux zones à bâtir). Le Conseil national a
quant à lui rejeté sans discussion une motion Glanzmann-Hunkeler (pdc, LU) prônant
l’interdiction de la production d’énergie à partir de denrées alimentaires et
fourragères. 19

MOTION
DATUM: 12.06.2008
NICOLAS FREYMOND

À la suite du Conseil des Etats l’année précédente, le Conseil national a approuvé et
transmis au Conseil fédéral une motion Luginbühl (pbd, BE) proposant de modifier la loi
sur l’aménagement du territoire (LAT) pour permettre l’injection d’énergie thermique
produite en zone agricole dans un réseau de chauffage à distance destiné aux zones à
bâtir. 20

MOTION
DATUM: 28.04.2009
NICOLAS FREYMOND

Le conseiller national Jürg Grossen (pvl, BE) demande au Conseil fédéral d'encourager
l'exploitation de centrales de biomasse en Suisse. Ces centrales produisent de
l'énergie (gaz, électricité ou énergie thermique) à partir de bois, d'engrais de ferme ou
de déchets verts. D'après le député, ces centrales s'inscrivent donc parfaitement dans
la logique de la neutralité carbone et de l'économie circulaire. En outre, il considère
que les centrales de biomasse sont non seulement indispensables dans le mix
énergétique renouvelable helvétique, mais également complémentaires avec d'autres
énergies renouvelables comme le solaire. En effet, la flexibilité des centrales de
biomasse peut permettre de remédier à l'insuffisance d'électricité en hiver. 
Le Conseil fédéral s'est exprimé contre la motion. S'il reconnaît l'importance et la
pertinence des centrales de biomasse, il a mis en avant les différents mesures
d'encouragement déjà existantes, en citant comme exemple les mesures prises dans la
politique agricole (PA22+), dans la révision totale de la loi sur le CO2 et dans la révision
de la loi sur l'énergie (LEne). La motion a finalement été retirée.
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La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) soumet à l'impôt sur le revenu la totalité
des revenus du contribuable, également les revenus uniques et périodiques. Par
conséquent, les cantons devraient imposer les revenus qui proviennent des
rétributions du courant électrique produit par des installations photovoltaïques privées
et injecté dans le réseau. Cette vente d'électricité constitue un revenu supplémentaire
pour les contribuables. Néanmoins, le député Jürg Grossen (pvl, BE) considère qu'une
telle imposition serait non seulement un fardeau administratif supplémentaire, mais
enverrait également un signal négatif au développement de l'énergie solaire en Suisse.
En outre, il précise que les pratiques de taxation divergent actuellement entre les
cantons. 
Afin de dynamiser la production d'énergie solaire, le député vert'libéral a déposé une
initiative parlementaire qui vise l'harmonisation de la fiscalité applicable aux
rétributions de reprise de l'électricité produite par les installations photovoltaïques.
L'initiative parlementaire recommande d'appliquer le principe du net qui soumet à
l'impôt uniquement la vente d'électricité excédentaire au vu du bilan annuel, et
d'exonérer d'impôt les rétributions de reprise en-dessous d'un seuil afin de faciliter les
procédures de taxation. L'initiative parlementaire a été adoptée à l'unanimité par la
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil national (CEATE-CN). 21
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